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Wo erhalte ich Informationen? 

In den teilnehmenden Landkreisen
bzw. kreisfreien Städten gibt es
Ansprechpartner für die Förderung und
Unterstützung des ehrenamtlichen
Engagements, welche Sie unter
www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de
finden. 

Für Fragen steht Ihnen

Brigitte Manke 
Thüringer Ehrenamtsstiftung
Löberwallgraben 8 
99096 Erfurt 

Tel.: 0361/6573-661, -662
Fax: 0361/6573-660

manke@thueringer-ehrenamtsstiftung.de
www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de

zur Verfügung.

Die in dem teilnehmenden Landkreis
bzw. der teilnehmenden kreisfreien
Stadt zur Verfügung gestellten Ver-
gün s tigungen gelten für alle Inhaber
der Thüringer Ehrenamtscard, unab-
hängig von ihrem Wohnsitz. Den
jeweils aktuellen Stand der angebote-
nen Vergün s ti gungen finden Sie im
Internet unter  
www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de

Wer vergibt die Thüringer
Ehrenamtscard? 

Der teilnehmende Landkreis bzw. die
teilnehmende kreisfreie Stadt vergibt
in eigener Verantwortung die Thürin -
ger Ehrenamtscard und regelt die
Anzahl der auszugebenden Thüringer
Ehrenamtscards und ihre öffentliche
Überreichung. 
Die Geltungsdauer der Thüringer
Ehrenamtscard beträgt zwei Jahre,
eine Wiederbeantragung ist möglich. 

Eine Anzahl von Thüringer Ehrenamts -
cards hat die Thüringer Ehrenamts -
stiftung zu ihrer eigenen Verfü gung,
um Personen zu ehren, die überregio-
nal, teilweise sogar landesweit ehren-
amtlich tätig sind. D
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für freiwilliges ehrenamtliches Engagement

in Landkreisen und kreisfreien Städten
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Grußwort

Ziele der Thüringer Ehrenamtscard 

Die Landkreise, die kreisfreien Städte
und die Thüringer Ehrenamtsstiftung
würdigen durch die Thüringer Ehren -
amtscard öffentlich die ehrenamtlichen
Tätigkeiten der Bürgerinnen und Bür -
ger, die sich in besonderer Weise für
ihre Mitmenschen im örtlichen Ge -
 mein wesen, in ihrer Gemeinde, in
ihrem Landkreis bzw. in ihrer kreis -
freien Stadt einsetzen, sprechen ihnen
ihren persönlichen Dank aus und stär-
ken ihre Motivation für das Engage -
ment. Die Thüringer Ehrenamtscard
ergänzt das Thüringer Ehrenamtszerti -
fikat, das im Namen des Freistaates
Thüringen verliehen wird.

An wen wird die Thüringer
Ehrenamtscard vergeben?

An ehrenamtlich Tätige, die 

n das 18. Lebensjahr vollendet haben,
n sich wöchentlich mindestens fünf

Stunden engagieren,
n mindestens fünf Jahre aktiv (bzw.

seit Gründung) in einem Verein,
einer Organisation oder einer
Initiative eingebunden waren,

n ihr ehrenamtliches Engagement in
dem teilnehmenden Landkreis bzw.
in der kreisfreien Stadt ausüben, 

n keine Aufwandsentschädigungen
erhalten, die über einen Auslagen -
ersatz hinausgehen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

„Leistung allein genügt nicht. 
Man muss auch jemanden finden, 
der sie anerkennt.“ (Marcel Mart)
Ehrenamtliches Engagement ist für
mich eine Leistung, weshalb ich gern
DANKE sage und die Schirmherrschaft
für die Thüringer Ehrenamtscard über-
nommen habe. Denn sie steht seit
vielen Jahren für die Erfolgsge schichte
des Ehrenamtes in Thüringen. Seit
2006 erweisen die kreisfreien Städte
und Landkreise, auf Initiative der
Thüringer Ehrenamtsstiftung, be son -
ders nachhaltig wirkenden Ehren amt -
lichen mit der Thüringer Ehren amts -
card öffentlich ihre Anerkennung. 
Wer sich ehrenamtlich engagiert,
macht dies nicht, weil sie oder er nach
Lob und Anerkennung sucht. Wer sich
ehrenamtlich engagiert, handelt viel-
mehr aus dem Bedürfnis, seine Gesell -
schaft mitzugestalten. Was bürger-
schaftliches Engagement für unser
Gemeinwesen leistet, können wir nicht
hoch genug schätzen. Denken wir nur
an den Trainer einer Kinderfuß ball -
mannschaft, die aktive Jugendgruppe
der Freiwilligen Feuerwehr, die Telefon -
seelsorge oder die Nachbarschafts -
hilfe. Auch wenn jene unter ihnen
dafür eigentlich kein Lob möchten, ist
es dennoch ein ebenso besonderes
Anliegen, uns mit der Thüringer
Ehrenamtscard zu bedanken.

Christine Lieberknecht 
Thüringer Ministerpräsidentin

Wie wird die Thüringer 
Ehrenamtscard beantragt?

Ihr Verein, Verband, Ihre Organisation
oder Gemeinde stellt einen Antrag bei
dem teilnehmenden Landkreis bzw. der
kreisfreien Stadt, in dem muss Ihr
ehren amtliches Engagement auf dem
zur Verfügung gestellten Antragsfor -
mu lar bestätigt werden.

Welche möglichen Vergünstigungen
erhalte ich mit der Thüringer
Ehrenamtscard? 

Die Inhaber der Thüringer Ehrenamts -
card können in den beteiligten Land -
kreisen und den kreisfreien Städten
attraktive Vergünstigungen für z. B. 

n Museen, Bibliotheken, Kultur ver -
anstaltungen, Kinos und Tierparks, 

n Volkshochschulkurse,
n Schwimmbäder, Sportveranstal -

tungen, Fitness-Center, 
n Angebote von Hotels, Cafés und

Gaststätten, Stadtführungen, lokale
Sehenswürdigkeiten,

n öffentlichen Personen-Nahverkehr 

erhalten. 

Vergünstigung kann bedeuten, man
bekommt Preisnachlässe oder auch
zwei Karten zum Preis von einer. 




